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Kundmachung 
 

KANALABGABENORDNUNG 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde St. Georgen am Kreischberg hat in seiner Sitzung vom 
20.11.2017 gemäß § 7 Kanalabgabengesetz 1955, LGBl.Nr. 71, in der letzten Fassung 
LGBl.Nr. 149/2016 nachstehende Kanalabgabenordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Abgabeberechtigung 

 
Für die öffentliche Kanalanlage der Gemeinde St. Georgen am Kreischberg werden auf-
grund der Ermächtigung des § 8 Abs. 5 Finanzverfassungsgesetzes 1948 und aufgrund 
des Kanalabgabengesetzes 1955 Kanalisationsbeiträge und Kanalbenützungsgebühren 
nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Verordnung erhoben. 
 

§ 2 
Kanalisationsbeitrag 

 
Für die Entstehung des Abgabenanspruches, die Ermittlung der Bemessungsgrundlage, 
die Höhe der Abgabe, die Inanspruchnahme des Abgabepflichtigen sowie die Haftung und 
die Strafen gelten die Bestimmungen des Kanalabgabengesetzes 1955. 

 
§ 3 

Höhe des Einheitssatzes 
 

(1) Die Höhe des Einheitssatzes gemäß § 4 Abs. 2 des Kanalabgabengesetzes 1955 für 
die Berechnung des Kanalisationsbeitrages beträgt 7,5 % der durchschnittlichen ortsübli-
chen Baukosten je Laufmeter der öffentlichen Kanalanlage, somit für Schmutzwasserka-
näle € 17,63  (inkl. Umsatzsteuer). 
 
(2) Dieser Festsetzung liegen Gesamtbaukosten von € 6,891.174,98, vermindert um die 
aus Bundes- und Landesmitteln in Höhe von € 1,901.915,29 gewährten Beiträge und Zu-
schüsse, somit eine Baukostensumme von € 4,989.259,69 und eine Gesamtlänge des 
öffentlichen Kanals von 23.353,80 m zugrunde. 
 
(3) Für Hofflächen, das sind ganz- oder teilweise von Baulichkeiten umschlossene Grund-
flächen (in Quadratmetern), deren Entwässerung durch die Kanalanlage erfolgt, wird die 
Hälfte des Einheitssatzes in Anrechnung gebracht. 
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(4) Für unbebaute Flächen (in Quadratmetern) mit künstlicher Entwässerung in die öffent-
liche Kanalanlage wird ein Zehntel des Einheitssatzes in Anrechnung gebracht. 

 
§ 4 

Kanalbenützungsgebühr 
 

(1) Die jährliche Kanalbenützungsgebühr (§ 6 Kanalabgabengesetz 1955) ist für alle 
im Gemeindegebiet gelegenen Liegenschaften zu leisten, die an den öffentlichen 
Kanal angeschlossen sind. 
 

(2) Verbrauchsgebühr (inkl. Umsatzsteuer):  € 1,92 pro m³ verbrauchten Wassers laut amt-
lichem Wasserzähler, 
 
zuzüglich 
 

(3) Bereitstellungsgebühr (inkl. Umsatzsteuer): € 0,68 pro m² der Bruttogeschoßfläche ei-
nes Gebäudes gemäß § 4 Kanalabgabengesetz 1955.  
 

(4) Kanal nach Fläche (inkl. Umsatzsteuer): In den Fällen, wo kein Wasserzähler vorhan-
den ist (eigene Wasserversorgung)  € 1,04 pro m² der Bruttogeschoßfläche eines 
Gebäudes gemäß § 4 Kanalabgabengesetz 1955 und € 93,98 pro Einwohner von 
lt. Meldegesetz gemeldeten Personen per Stichtag 30.5. jeden Jahres. 
 

(5) Gebührenzone Frauenalpe (inkl. Umsatzsteuer): 
Verbrauchsgebühr: € 1,92 pro m³ verbrauchten Wassers laut amtlichem Wasser-
zähler 
 

§ 5 
Gebührenpflichtige, Entstehung der Gebührenschuld, Fälligkeit 

 
(1) Zur Entrichtung der Kanalbenützungsgebühr ist der Eigentümer der an die öffentliche 
Kanalanlage angeschlossenen Liegenschaft, sofern dieser aber mit dem Bauwerkseigen-
tümer nicht identisch ist, der Eigentümer der an die öffentliche Kanalanlage angeschlos-
senen Baulichkeit verpflichtet.  

(2) Der Gebührenanspruch entsteht ab dem Ersten jenes Quartals, das dem Quartal folgt, 
in dem die Liegenschaft an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen wird und endet mit 
dem Letzten jenes Quartals, in dem das Gebäude abgebrochen wird.  

(3) Die Kanalbenützungsgebühr wird mittels Jahresabrechnung am 15. November jedes-
Jahres fällig. Die fällige Kanalbenützungsgebühr wird unter Berücksichtigung der Teil-
zahlungen mit einer Jahresabrechnung festgesetzt.  

(4) Aufgrund der vorausgegangenen Jahresabrechnung werden Teilzahlungen, jeweils 
zum 15. Februar, 15. Mai und 15. August fällig.  
 

(5) Der Liegenschaftseigentümer oder der Bauwerkeigentümer zum Zeitpunkt der Jahres-
abrechnung schuldet die Gebühr über den gesamten Abrechnungszeitraum.   
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§ 6 

Umsatzsteuer 
 

Allen vorgenannten Beiträgen und Gebühren ist, soferne nicht extra angeführt, die ge-
setzliche Umsatzsteuer hinzuzurechnen. 

 
§ 7 

Veränderungsanzeige 
 

Treten nach Zustellung des Abgabenbescheides derartige Veränderungen ein, dass die 
demselben zugrundegelegenen Voraussetzungen nicht mehr zutreffen, so hat der Abga-
bepflichtige diese Veränderungen binnen 4 Wochen nach ihrem Eintritt oder Bekanntwer-
den der Gemeinde schriftlich anzuzeigen.  

 
§ 8 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
 

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2018 in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Kanalabgabenordnung, rechtswirksam seit 1.1.2017, außer 
Kraft. 

 
 

Für den Gemeinderat: 
 

Die Bürgermeisterin: 
 
 

Cäcilia Spreitzer 
angeschlagen am:    29.11.2017 

abgenommen am:    14.12.2017 

 


